
Circulare
der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich

unter der Enns.

Die Ausdehnung des mit den Circularien vom 2 . und 4 . April d. I . , kundgemachten

Verbots von österreichischen Gold , und Silbermünzen bis Ende Juli d. I . betreffend.

28ei der Fortdauer der Verhältnisse , welche das mit den Erlässen deS

hohen Finanz -Ministeriums vom 2. und 4. April d. I . , Zahl 3008-k. k.

und 3071 -p. p. , auf die Zeit bis Ende Juni d. I . verfügte Verbot der

Ausfuhr von österreichischen Gold- und Silbermünzen zur unausweich¬

lichen Nothwendigkeit gemacht haben, wird dieses Verbot sammt den

durch die erwähnten Erlässe vorgezeichneten Bestimmungen auf die Dauer

bis Ende Juli d. I . ausgedehnt.

Diese Verfügung wird in Folge Erlasses des hohen Finanz-

Ministeriums vom 19. Juni 1848 , Zahl 2152 -^. N . , zur allgemeinen

Kenntniß gebracht.

Wien den 20. Juni 1848.

Anton Raimund Graf von Samberg,
k. k. Hofrath.

Aus der k. k. Hof . und Staats -Druckerei.
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